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Workshop 5.14: Miteinander reden im Mitarbeiterkonvent

Mitarbeiterkonferenz der Ev. Kirchengemeinde Oberkochen
Die wichtigsten Informationen auf einen Blick
Alle Gruppen, Kreise und Dienste der Kirchengemeinde sind mit einer Ansprechperson in der Mitarbeiterkonferenz vertreten. Dazu gehören auch die hauptamtlich Angestellten und Pfarrer/innen der Kirchengemeinde. Insgesamt sind dies in Oberkochen ca. 50 Personen (Stand 1/2003). Die Zahl der Mitglieder in der Mitarbeiterkonferenz schwankt ständig, da immer wieder Gruppen aufhören zu existieren und neue Gruppen gegründet werden.

Die Mitarbeiterkonferenz wählt aus ihrer Mitte für zwei Jahre eine oder einen Vorsitzenden. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende bereitet die Sitzungen und ihre Tagesordnung mit der zuständigen Pfarrerin oder dem zuständigen Pfarrer vor. Bisher hatte der Pfarrer die Gesprächsleitung in der Mitarbeiterrkonferenz. Ab Februar 2003 wird der neugewählte Vorsitzende die Sitzungen leiten. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende vermittelt im Falle von Konflikten in einer Gruppe und kann vom Pfarramt auch in Konflikten mit Angestellten hinzugezogen werden. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende sind kraft Amtes Mitglied im Mitarbeiterausschuss (siehe unten). Die Vorsitzende oder der Vorsitzende erhält die Einladung zum öffentlichen Teil der Kirchengemeinderatssitzung mit allen Anlagen zur Information. Die Vorsitzende oder der Vorsitzende vertritt die Gruppen, Kreise und Dienste in der Kirchengemeinde und repräsentativ auch nach außen.

In der Mitarbeiterkonferenz ist eine große Vielfalt an Aktivitäten, Frömmigkeitsrichtungen, Begabungen und Meinungen vertreten. Diese Vielfalt soll durch die Mitarbeiterkonferenz zusammengeführt und von allen Beteiligten als Bereicherung und nicht als Gefahr erlebt werden. Durch die Mitarbeiterkonferenz haben alle, die sich in der Kirchengemeinde engagieren die Möglichkeit, sich an Entscheidungen zu beteiligen, die sie selbst und ihre Arbeit betreffen. In der Mitarbeiterkonferenz erhalten Mitarbeitende viele Informationen aus erster Hand und haben das Recht nachzufragen, wenn sie etwas nicht verstehen. Entscheidungen und Vorgänge werden so durchschaubar. In der Mitarbeiterkonferenz werden zeitlich begrenzte Projekte für die ganze Kirchengemeinde beschlossen, an denen sich alle Mitarbeitenden nach Kräften beteiligen wollen. Kooperation zwischen Gemeindegruppen wird so gefördert. Gleichzeitig werden so Prioritäten gesetzt und es ist durch dieses demokratische Verfahren möglich, Ideen und Initiative für weitere kirchliche Aktivitäten zurückzuweisen, die an die Kirchengemeinde von wem auch immer herangetragen werden. Die Mitarbeiterkonferenz ist damit ein Instrument zur Konzentration auf wesentliche Aufgaben und wehrt der Verzettelung durch unkoordinierten Aktivismus. Der Diktatur der besonders Engagierten über die weniger Engagierten wird durch das transparente Beteiligungsverfahren gewehrt. In der Mitarbeiterkonferenz werden darüberhinaus zahlreiche Aufgaben in der Kirchengemeinde verteilt, für die Helferinnen oder Helfer gesucht werden. Diese Aufgaben reichen von der Mithilfe beim Abendmahl austeilen bis zum Kuchen backen für das Gemeindefest. Die Mitarbeiterkonferenz ist somit ein wesentlicher Ort für die Delegation von Aufgaben.

Mitarbeiterkonferenz und Kirchengemeinderat entsenden jeweils gewählte Mitglieder in den Jugendausschuss und den Mitarbeiterausschuss. Die beiden Ausschüsse fungieren als beratende Ausschüsse des Kirchengemeinderats.

Dem Jugendausschuss gehören an: zwei vom KGR gewählte Kirchengemeinderäte sowie der Pfarrer z.A. und drei von der Mitarbeiterkonferenz gewählte Mitglieder. Den oder die Vorsitzende des Ausschuss wählt der Ausschuss selbst. Der Ausschuss führt ein Protokoll über alle seine Sitzungen. Der Jugendausschuss legt die Grundlinien der Jugendarbeit fest, unterstützt die bestehende Jugendarbeit nach Kräften und setzt sich für den weiteren Aufbau der Jugendarbeit ein.

Dem Mitarbeiterausschuss gehören kraft Amtes der Vorsitzende der Mitarbeiterkonferenz sowie der geschäftsführende Pfarrer oder die Pfarrerin an. Außerdem wurden vom KGR zwei Kirchengemeinderätinnen in den Ausschuss gewählt und von der Mitarbeiterkonferenz zwei ihrer Mitglieder. Den oder die Vorsitzende des Ausschusses wählt der Ausschuss selbst. Der Ausschuss führt ein Protokoll über alle seine Sitzungen. Der Mitarbeiterausschuss  entwickelt Standardvorgänge zur Begrüßung und Verabschiedung von Ehrenamtlichen. Er fördert das ehrenamtlich Engagement in der Kirchengemeinde und bemüht sich neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen. Er fördert die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen für Ehrenamtliche und entscheidet in strittigen Fragen über die Finanzierung von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Ehrenamtliche.

(Stand: 2/2003)
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